
Planzeichenerklärung

Baugrenze

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches
(§ 9 Abs. 7 BauGB)

Art der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

Wasserflächen und Flächen für die Wasserwirtschaft, den
Hochwasserschutz und die Regelung des Wasserabflusses
(§ 9 Abs. 1 Nr.  14 und Nr. 16 und Abs. 6 BauGB)

Sonstige Planzeichen

Hauptversorgungs- und Hauptabwasserleitungen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 13 und Abs. 6 BauGB)

Flächen für Versorgungsanlagen, für die Abfallentsorgung und
Abwasserbeseitigung sowie für Ablagerungen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 12, 14 und Abs. 6 BauGB)

Gewerbegebiet (§ 8 BauNVO)

Grundflächenzahl GRZ0,8

max. Höhe der baulichen AnlagenOK 20,0 m

Straßenverkehrsfläche

Fläche für die Regelung des Wasserabflusses
hier: Regenrückhaltebecken

Hauptversorgungs- und Hauptabwasserleitungen,
unterirdisch

Mit Geh-, Fahr und Leitungsrechten zu belastende
Flächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 21 und Abs. 6 BauGB)

Fläche für die Wasserversorgung
(hier: Schmutzwasserpumpwerk)

Bereich ohne Ein- und Ausfahrt (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

Umgrenzungen von Flächen für Maßnahmen zum Schutz,
zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft
(§ 9 Abs. 1 BauGB)

Umgrenzung von Flächen zum Schutz, zur Pflege und zur
Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft

abweichende Bauweisea

Umgrenzung der Flächen, die unter den Maßgaben des
FStrG (siehe Allgemeine Hinweise) von der Bebauung
freizuhalten sind (§ 9 Abs. 1 Nr. 10 und Abs. 6 BauGB)

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung

Ochsenmoorgraben

IFSP

Umgrenzungen der Flächen für besondere Anlagen
und Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen
Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes
(hier: Lärmschutzwand)

Flächen für die Landwirtschaft und Wald
(§ 9 Abs. 1 Nr.  18 und Abs. 6 BauGB)

Flächen für Wald

Waldrand

Radius um Förderbrunnen A
(empfohlener Schutzbereich 70 m)

Planunterlage:

Zahl der Vollgeschosse
als Höchstmaß

Maß der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 16 BauNVO)

Verkehrsflächen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB)

immissionswirksamer, flächenbezogener
Schallleistungspegel (in dB/m²)

Lärmpegelbereiche in dB (A)LPB VII

Im Einmündungsbereich der Bundesstraße B 209
ist zur Gewährleistung einer freien Sicht ein
freizuhaltendes Sichtdreieck gekennzeichnet

Geltungsbereich B- Plan Nr. 42
"Katastrophenschutzzentrum Walsrode"

Nachrichtliche Übernahme:
1. Übernahme der Ausführungsplanung der DB Netz AG
(Stand: 26.11.2012)

Freihaltekorridor Y-Trasse

2. Das gesamte Plangebiet liegt innerhalb des
Wasserschutzgebietes für das Wasserwerk
Walsrode (Schutzzone III). Die in der
Wasserschutzgebiets-Verordnung vom 28.01.1983
geltenden Vorschriften sind zu beachten.

Höhenlinien

Böschungen

3. Richtfunkverbindung der Telefonica mit
Schutzkorridor (Breite insgesamt 60 m)

Schutzkorridor Richtfunkverbindung
Telefónica Germany GmbH & Co. OHG

Innerhalb des Schutzkorridors dürfen nur bauliche und
technische Anlagen bis zu einer maximalen Höhe von
28 m (Richtfunkverbindung 101550683) bzw. 25 m
(Richtfunkverbindung 101550613) errichtet und
betrieben werden. Dies betrifft auch mobile Anlagen und
kurzfristig in Nutzung stehende Anlagen (z. B.
Baukräne).

OK 9 m

0,6

a
IFSP tags 65 dB/m²

nachts 50 dB/m²

0,8
IFSP tags 65 dB/m²

nachts 50 dB/m²

OK 20 m

0,8

a
IFSP tags 70 dB/m²

nachts 60 dB/m²
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Anschlussstelle Walsrode-West

Anschluss:
Bebauungsplan Nr. 102

 Industriegebiet
"Große Schneede II"

Anschluss:
Bebauungsplan Nr. 103

Gewerbegebiet
"Kleine Schneede" Teil B PLANSTRASSE A

Brunnen A
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W
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Anschluss:
Bebauungsplan Nr. 103

Gewerbegebiet
"Kleine Schneede" Teil A

Freihaltekorridor Y-Trasse der DB (Stand 11/2012)

Waldrand

Anschluss:
Bebauungsplan Nr. 42

"Katastrophenschutzzentrum
Walsrode"
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1. Änderung
Bebauungsplan Nr.78 Gewerbegebiet

"Große Schneede I"

Stadt Walsrode

ABSCHRIFT

FarbfassungStand:

mit örtlicher Bauvorschrift gemäß § 84 NBauO

und Teilaufhebung des Bebauungsplanes Nr. 42
"Katastrophenschutzzentrum Walsrode"

4. Die Einhaltung der IFSP ist im Einzelfall für jeden Betrieb wie folgt nachzuweisen: Anhand der
jeweiligen gesamten Betriebsfläche und der festgesetzten IFSP für diese Fläche werden zunächst
die für diesen Betrieb anzusetzenden anteiligen Immissionsrichtwerte IRW* an allen maßgeblichen
Immissionsorten nach Gleichung 1 berechnet.

Ein Vorhaben ist dann schalltechnisch zulässig, wenn die nach TA Lärm unter Berücksichtigung der
Schallausbreitungsverhältnisse zum Zeitpunkt der Genehmigung berechneten Beurteilungspegel L r

der vom Vorhaben hervorgerufenen Geräuschimmissionen an allen maßgeblichen Immissionsorten
diese IRW* einhalten.

5. Ein Vorhaben erfüllt auch dann die schalltechnischen Festsetzungen des Bebauungsplanes,
wenn der Beurteilungspegel Lr  den Immissionsrichtwert nach TA Lärm um mindestens 15 dB
unterschreitet (Relevanzgrenze).

6. Umverteilungen der flächenbezogenen Schallleistungspegel zwischen den Teilflächen können
 vorgenommen werden, bedürfen aber des schalltechnischen Nachweises, dass dadurch keine
 Verschlechterung der Immissionssituation eintritt.

7. Zum Schutz vor einwirkenden Gewerbelärm wird innerhalb des Plangebietes die Pflicht zum
schalltechnischen Selbstschutz auferlegt; baulicher Schallschutz ist entsprechend der DIN 4109
vorzusehen. Im Rahmen von Um- bzw. Neubaumaßnahmen ist im festgesetzten GE-Gebiet für die
Außenbauteile von Geschäfts-, Büro- und Verwaltungsgebäuden im Baugenehmigungsverfahren ein
resultierendes bewertetes Schalldämm-Maß R'W,res ≥ 30 dB nachzuweisen. Zusätzlich sind die
Vorgaben hinsichtlich Schutz vor Verkehrslärm zu erfüllen.

Grundlage der Festsetzungen ist die schalltechnische Untersuchung der TÜV NORD Umweltschutz
GmbH & Co. KG vom 21.11.2013, Az.: 8000 644 545 / 213 UBS 109.

Maßstab 1: 25.000

1. Änderung
B-Plan Nr. 78


